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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.11.1995

Norm

ZPO §41 B3

ZPO §43

Rechtssatz

Bei bereits vor Einleitung des Zivilprozesses entstandenen Privatbeteiligtenkosten ist die Ermittlung eines

"Durchschnittserfolgs", abgestellt auf das Obsiegen in den jeweiligen Verfahrensabschnitten, weder zweckmäßig noch

geboten. Für ihren Ersatz ist nur erheblich, inwieweit der ursprünglich (bei Klageseinbringung) erhobene Anspruch

berechtigt war, sie sind also dem ersten Verfahrensabschnitt zuzuordnen.
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